
einer Bedrohung oder Verletzung des Friedens began
gen wurden. Die Entgegennahme, Untersuchung und 
Behandlung von Beschwerden einzelner Bürger ist hier 
ein Teil des allgemeinen Kampfes der Vereinten Na
tionen gegen das verbrecherische Apartheidregime, die 
verbrecherische Aufrechterhaltung des Kolonialregimes, 
die illegale Besetzung Namibias, die völkerrechtswidrige 
Okkupation der arabischen Gebiete. Das aber ist grund
sätzlich etwas anderes als ein Streit zweier Staaten 
über die Erfüllung spezieller vertraglicher Vereinba
rungen, wie z. B. der Menschenrechtskonventionen.
Die Verletzung von Verpflichtungen aus solchen Ver
trägen kann zu Verhandlungen zwischen den beteilig
ten Staaten oder zu dem zu diesem Zweck vereinbar
ten Streitbeilegurigsverfahren führen, sie rechtfertigt 
jedoch keine Intervention. Der Kampf gegen den Ras
senterror in Südafrika oder in dem von ihm illegal 
besetzten Namibia ist jedoch kein Streit über eine spe
zielle Vertragsverletzung. Hier handelt es sich um einen 
Teil des Kampfes gegen die Verletzung bzw. Bedro
hung des Friedens und der internationalen Sicherheit. 
Solche Maßnahmen können ebensowenig eine Interven
tion darstellen wie die Hilfe der Staaten für den Be
freiungskampf der betroffenen Bevölkerung oder wie 
die Maßnahmen, die der Sicherheitsrat in diesen Fällen 
gemäß Kap. VII der UNO-Charta anordnen kann. Ge
rade das wird in Art. 2 Ziff. 7 der Charta durch den 
letzten Satz hervorgehoben.
Bei den Maßnahmen zur Durchsetzung der Menschen
rechte im Rahmen der Vereinten Nationen ist deshalb 
genau zu unterscheiden zwischen solchen, die im Zu
sammenhang mit Zwangsmaßnahmen gegen Friedens
brecher oder Friedensbedrohungen stehen, und denjeni
gen, die im Rahmen der friedlichen internationalen Zu
sammenarbeit getroffen werden. Die letzteren können 
nur auf der Grundlage der strikten gegenseitigen Ach
tung der Souveränität und des Prinzips der Nichtein
mischung beruhen, denn Ausgestaltung und Durchset
zung der einzelnen Menschenrechte ist grundsätzlich 
Sache der einzelnen Staaten. Das kann in einer Welt

von Staaten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung 
auch gar nicht anders sein — schon deshalb nicht, weil 
es eben entsprechend der Gesellschaftsordnung prinzi
pielle Unterschiede im Inhalt und in der Gewährlei
stung der einzelnen Rechte gibt.
Der bürgerliche Staat glaubt, seine Pflichten hinsicht
lich der Gewährleistung der Menschenrechte getan zu 
haben, wenn er ermöglicht, zu ihrem Schutz ein bürger
liches Gericht in Anspruch zu nehmen, das jedermann 
offensteht, aber von der Masse der Bürger eher ge
fürchtet als angerufen wird.
Demgegenüber beginnt für den sozialistischen Staat die 
Gewährleistung der Menschenrechte mit der Schaffung 
der materiellen Grundlagen für ihre tatsächliche Inan
spruchnahme und führt bis hin zu gerichtlichen und an
deren Kontrollverfahren. Die Verwirklichung der Men
schenrechte im Sozialismus ist nicht zu trennen von der 
Mitwirkung der Bürger an der Gestaltung und Leitung 
der Gesellschaft. Die Garantie der Ausübung der Rechte 
umfaßt daher auch die Garantie der Mitwirkung der 
Bürger an der Entwicklung der Gesellschaft.
Gerade der Aspekt der tatsächlichen Gewährleistung 
der Menschenrechte unterstreicht, wie eng die Men
schenrechte im Sozialismus mit der Entfaltung der Sou
veränität des sozialistischen Staates verbunden sind. 
Alle Versuche, die staatliche Souveränität beiseite zu 
schieben oder sie unter Berufung auf die Menschen
rechte zu unterlaufen, können nicht der Entwicklung 
der Menschenrechte dienen. Sie wirken sich auf die 
Förderung der Menschenrechte in dem gleichen Maße 
schädlich aus, wie sie den freundschaftlichen Beziehun
gen zwischen den Völkern schaden.
Ernsthafte Bemühungen zur internationalen Sicherung 
bestimmter Menschenrechte können daher in der heuti
gen Zeit nur auf dem durch die UNO-Charta vorge
zeichneten Wege unternommen werden: durch die Or
ganisierung der friedlichen internationalen Zusammen
arbeit zwischen den gleichberechtigten souveränen 
Staaten.

Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen staatsfeindlichen Menschenhandels
Urteil des Stadtgerichts von Groß-Berlin vom 5. November 1973 — 101 a BS 68/73 —

I.
1. Der 19jährige Angeklagte V o ß ,  Bürger der BRD, 
besuchte die Volksschule, bis zur 9. Klasse bei mäßigen 
Leistungen und Tendenzen zur Schulbummelei und 
brach eine im April 1970 als Tankwart begonnene 
Lehre nach einem Monat bereits ab. An gesellschaft
lichen Fragen völlig desinteressiert, zog er ein zielloses 
Leben auf „Tramp“ bis zu Kontakten mit Pop-Gruppen 
und Rauschgiftgenuß vor. Im Oktober 1970 begann er 
bei der als Metallwarenfabrik in Lehre (BRD) getarn
ten Filiale der Menschenhändlerorganisation Herschel/ 
Haack/Irrgang als anzulernender Schweißer für 400 DM 
brutto zu arbeiten, ohne zunächst die tatsächlichen Auf
gaben dieser Firma zu erkennen. Das änderte sich mit 
der durch die Organe der DDR erfolgten Festnahme des 
Zeugen Keilholz, der Mitarbeiter der Organisation und 
bei Haack beschäftigt war. In diesem Zusammenhang 
teilte Haack dem Angeklagten im Frühjahr 1971 mit, 
daß Keilholz Schleusungen von Bürgern der DDR im 
Auftrag der Organisation ausgeführt hatte. In diesem 
Zeitraum nahm der Angeklagte ohnehin wahr, daß in 
der Metallwarenfabrik Falirzeuge umgebaut werden 
und diese Firma offensichtlich eine wichtige Rolle bei 
der Ausschleusung von Personen spielt.
Im Sommer 1971 wurde der Angeklagte vom Zeugen 
Mertens im Aufträge des Haack gefragt, ob er willens 
sei, sich am Umbau von Fahrzeugen zu Schleusungs
zwecken zu beteiligen. Durch seine bedenkenlose Zu

stimmung wurde der Angeklagte Mitglied dieser Men
schenhändlerorganisation. Auf seine Forderung hin er
höhte sich später sein monatliches Einkommen auf ca. 
620 DM netto.
Im Rahmen seiner Zugehörigkeit und Tätigkeit für diese 
Organisation lernte der Angeklagte deren Struktur, Me
thoden, Zielstellung und die Verzweigtheit kennen.
In bezug auf die Organisation Herschel/Haack/Trrgang 
ist im Ergebnis der Beweisaufnahme durch den Senat 
festzustellen, daß sie planmäßig die Abwerbung und 
Ausschleusung von Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik und anderer sozialistischer Staaten in 
das westliche Ausland, besonders in die Bundesrepublik 
Deutschland, betreibt Gleichzeitig mit der dadurch be
wirkten Schädigung der Deutschen Demokratischen Re
publik strebt sie einen hohen kriminellen Gelderwerb 
an.
Ihre Hauptorganisatocren sind die in Berlin (West) woh
nenden und von dort leitenden Hasso Herschel, Berlin- 
Wilmersdorf, Günter Irrgang, Berlin-Tempelhof, sowie 
der BRD-Bürger Rainer Haack, Lehre.
Die Metallwarenfabrik des Rainer Haack ist eine haupt
sächlich für Zwecke der Organisation eingerichtete 
Werkstatt zum Um- und Ausbau von Fahrzeugen mit 
versteckten Personencontainem sowie zum Bau an
derer Personenverstecke. Der Einbau von Personenver-
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